
Welche Fortschritte ermöglicht das Sozialabkommen der EMR? 
 
 

o Grenzgänger mit Wohnsitz in NL innerhalb der EMR: 
 
Krankenversicherung: 
 

- Wenn sie innerhalb der EMR in Belgien oder Deutschland arbeiten, hätten sie 
Anspruch auf einer Familienversicherung der Kinder bis 25 (bzw. 27). 

 
- Wenn sie innerhalb der EMR in Deutschland als „Minijobber“ arbeiten und ihr 

Ehegatte in einer Versicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland ist, hätten sie 
Anspruch auf einer kostenlosen Familienversicherung.  

 
- Wenn sie innerhalb der EMR in Belgien arbeiten und weniger als 600 € pro Monat 

verdienen und ihr Ehegatte oder Partner in einer Versicherungspflichtige 
Beschäftigung in Belgien ist, hätten sie Anspruch auf einer günstigen 
Familienversicherung. 

 
- Wenn sie innerhalb der EMR in Belgien oder Deutschland tätig waren, würden sie 

auch als Rentner Anspruch auf Sachleistungen der Krankenversicherung in ihrer 
ehemaligen Tätigkeitstat behalten.  

 
Invalidität: 
 

- Ehemaliger Grenzgänger die innerhalb der EMR tätig waren könnten von 
Rententräger nur ein Mal untersucht werden. 

 
 

o Grenzgänger mit Wohnsitz in DE innerhalb der EMR: 
 
Krankenversicherung: 
 

- Wenn sie innerhalb der EMR in Belgien oder in den Niederlanden arbeiten, dürfte ihr 
Lebensgefährte mitversichert sein, auch wenn sie nicht verheiratet sind. 

 
- Bei einer Beschäftigung in den Niederlanden innerhalb der EMR, würden die Kinder 

des Grenzgängers zwischen 18 und 25 (bzw. 27) keine Beiträge zur 
Krankenversicherung in den Niederlanden zahlen. Sie wurden eine kostenlose 
Familienversicherung genießen, solange sie nach deutschem Recht 
Familienangehörige sind. 

 
- Wenn sie innerhalb der EMR in Belgien oder in den Niederlanden tätig waren, würden 

sie auch als Rentner Anspruch auf Sachleistungen der Krankenversicherung in ihrer 
ehemaligen Tätigkeitstat behalten.  

 
Invalidität: 
 

- Ehemaliger Grenzgänger die innerhalb der EMR tätig waren dürften von Rententräger 
nur ein Mal untersucht werden. 

 



Familienleistungen: 
 

- Personen die eine Arbeit in Belgien oder in den Niederlanden innerhalb der EMR 
aufnehmen würden dadurch kein Anspruch auf Deutsche Familienleistungen wie 
Kindergeld oder Elterngeld verlieren 

 
 

o Grenzgänger mit Wohnsitz in BE innerhalb der EMR: 
 
Krankenversicherung: 

 
- Bei einer Beschäftigung in den Niederlanden, würden die Kinder des Grenzgängers 

zwischen 18 und 25 keine Beiträge zur Krankenversicherung in den Niederlanden 
zahlen. Sie würden eine kostenlose Familienversicherung genießen, solange sie nach 
belgischem Recht Familienangehörige sind. 

 
- Wenn sie innerhalb der EMR in den Niederlanden oder Deutschland tätig waren, 

behalten sie auch als Rentner Anspruch auf Sachleistungen der Krankenversicherung 
in ihrer ehemaligen Tätigkeitstat.  

 
Invalidität 
 

- Ehemaliger Grenzgänger die innerhalb der EMR tätig waren könnten von 
Rententräger nur ein Mal untersucht werden. 

 
Familienleistungen: 
 

- Personen die eine Arbeit in den Niederlanden innerhalb der EMR aufnehmen wurden 
dadurch kein Anspruch auf belgische Familienleistungen verlieren.  

 
 
 

 
 
 

 


